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Art. 3 8 23e BezG

BezG - BezUgegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

1. (1)Die Mitglieder des Europaischen Parlaments riicken nach jeweils zwei Jahren in die ndchsthéhere Gehaltsstufe
der Dienstklasse IX vor.

2. (2)Zeiten, die als Bundesprasident, als Mitglied der Bundesregierung, als Staatssekretar, als Mitglied der
Volksanwaltschaft, als Mitglied einer Landesregierung oder als Prasident des Rechnungshofes, als Mitglied des
Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages oder als Mitglied der Kommission der Europdischen
Gemeinschaften zurtickgelegt wurden, sind den Mitgliedern des Europdischen Parlaments zur Ganze fur die
Vorrickung in hdhere Bezlige anzurechnen.

3. (3)Eine mehrfache Berucksichtigung desselben Zeitraumes ist bei der Anrechnung fir die Vorrtickung in hdhere
Bezlige unzulassig.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 3 § 23e BezG
	BezG - Bezügegesetz


